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Dornbirner

Weieinsebialt.

Erscheint jeden Sonntag — Preis: ganzjährig K 2——, im Inland mit Postversendung K 3·30, nach Deutschland K 4·10, in das übrige

Ausland K 5·40, einzelne Nummern 10 k. — Einschaltungen kosten 12 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag
mittags kostenfrei in da Rathaus zu bringen.

Nr. 46. Sonntag, 17.November 1912. 43. Jahrg.

4.Kundmachungen. Bei zwangweiser Einbringung sind jedesmal auch die
entfallenden Verzugszinsen zu berücksichtigen und genießen

Am kommmenden Dienstag, den 19. ds. Mts. ist
letztere bezüglich ihrer Einbringung dieselben Vorrechte wie

die Umlagen beziehungsweise Vermögenssteuern, auf welcheVieh- und Krämermarkt.
sie entfallen. § 5.Krämer, welche einen Marktstand wünschen, wollen dies

Wenn mit Beginn des neuen Steuerjahres diese Ab¬
dem Bauamt, Rathaus, 2. Stock, melden.

gaben noch nicht definitiv vorgeschrieben werden konnten, sindDas Mitbringen von Hunden auf die Märkte
dieselben, vorausgesetzt, daß die Gemeinde bereits im Besitze

ist gemäß § 8 der Marktordnung verboten. der etwa nach § 78 der Gemeindeordnung einzuholenden
Bewilligung ist, in dem nach der letzten Staatssteuer= be¬Dornbirn, am 15. November 1912.
ziehungsweise Vermögenssteuerbemessung entfallenden BetrageDer Bürgermeister: E. Luger.
in den in § 1, Absatz 1 und 2, bezeichneten Zeitpunkten ein¬
zuzahlen.Der Ausgleich mit der wirklichen GemeindeschuldigkeitGesetz
erfolgt auf Grund der seinerzeitigen endgültigen Vorschreibung.vom 26. August 1912, wirksam für das Land

Artikel II.Vorarlberg, betreffend die Einzahlung der Ge¬ Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung inmeinde-Zuschläge sowie die Einhebung van Ver¬
Wirksamkeitzugszinsen für Rückstände an Gemeindezuschlägen Artikel III.und Gemeindesteuern. Mit der Durchführung dieses Gesetzes werden MeinMit Zustimmung des Landtages Meines Landes Vor¬
Minister des Innern und Mein Finanzminister beauftragt.arlberg finde Ich anzuordnen wie folgt: Bad Ischl, am 26. August 1912.Artikel I. Franz Josef m. p.tu1Die Einzahlung der Gemeindezuschläge sowie die Ein¬

hebung von Verzugszinsen für Rückstände an Gemeinde¬
Gesetzzuschlägen und Gemeindesteuern wird, wie folgt, geregelt:

§ 1. vom 26. August 1912, wirksam für das Land
Alljährlich nach erfolgter endgültiger Festsetzung der Vorarlberg, womit der § 82. Absatz 1. der Ge¬

Vermögenssteuer § 79 G.=O. sind deren Einzahlungstermine, meindeordnung vom 21. September 1904, T. G.
welche von den Gemeindevorständen anzuberaumen sind, unter Bl. Nr. 87, abgeändert wird.
der Bezeichnung der aus der Nichteinhaltung sich ergebenden Mit Zustimmung des Landtages Meines Landes Vor¬
Folgen mittelst Kundmachung in ortsüblicher Weise zu ver¬ arlberg finde Ich anzuordnen wie folgt:
lautbaren. Artikel I.In gleicher Weise ist auch bezüglich der Gemeinde¬ Der Absatz 1, § 82, der Gemeindeordnung für Vor¬
zuschläge zu den direkten Staatssteuern vorzugehen, die An¬

rlberg vom 21. September 1904, L. G. u. V. Bl. Nr. 87,forderung der Zuschläge kann jedoch keinesfalls vor jenem
hat in seiner gegenwärtigen Fassung außer Wirksamkeit zuZeitpunkte erfolgen, zu welchem der Steuerpflichtige die
treten und künftighin zu lauten:Staatssteuer selbst jeweils einzuzahlen hat. „Steuerzuschläge sind durch Gemeindeorgane vor¬

§ 2
zuschreiben und durch die Mittel und Organe der Ge¬Werden die im § 1 genannten Abgaben nicht spätestens
meinde selbst einzuheben."14 Tage nach Ablauf der Einzahlungstermine entrichtet, so

Artikel II.tritt die Verpflichtung zur Bezahlung 5%iger Verzugszinsen
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung inein, insoferne die Gesamtschuldigkeit der Gemeindeumlage Wirksamkeit.

beziehungsweise Vermögenssteuer für das ganze Jahr den Artikel III.
Betrag von 40 K übersteigt. Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes wird Mein Minister§ 3.

des Innern betraut.Die Verzugszinsen sind von dem auf den festgesetzten
Bad Ischl, am 26. August 1912.Zahlungstermin nächstfolgenden Tage an bis zur Abstattung

der Schuldigkeit zu berechnen und mit derselben einzuheben. Franz Josef m. p.


